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feststellend, dass Israel nach wie vor der einzige Staat im
Nahen Osten ist, der dem Vertrag noch nicht beigetreten ist, 

besorgt über die Gefahr, die die Verbreitung von Kernwaf-
fen für die Sicherheit und Stabilität der Nahostregion darstellt, 

betonend, wie wichtig die Ergreifung vertrauensbildender
Maßnahmen, insbesondere die Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone im Nahen Osten, für die Festigung von Frieden
und Sicherheit in der Region und die Konsolidierung des welt-
weiten Nichtverbreitungsregimes ist,

nachdrücklich darauf hinweisend, dass alle unmittelbar
Beteiligten im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen
der Generalversammlung ernsthaft erwägen müssen, die zur
Verwirklichung des Vorschlags zur Schaffung einer kernwaf-
fenfreien Zone in der Nahostregion erforderlichen praktischen
und dringlichen Maßnahmen zu ergreifen, und die betreffen-
den Länder zur Förderung dieses Ziels bittend, den Vertrag
einzuhalten und sich bis zur Errichtung der Zone damit ein-
verstanden zu erklären, ihre gesamten nuklearen Aktivitäten
den Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-
Organisation zu unterstellen,

feststellend, dass einhundertsechsundsiebzig Staaten, ein-
schließlich einer Reihe von Staaten in der Region, den Vertrag
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen249 unter-
zeichnet haben,

1. begrüßt die Schlussfolgerungen in Bezug auf den Na-
hen Osten, die die Konferenz der Vertragsparteien im Jahr
2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen gezogen hat250;

2. bekräftigt, wie wichtig der Beitritt Israels zu dem
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen247 und die
Unterstellung aller seiner kerntechnischen Anlagen unter die
umfassenden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen
Atomenergie-Organisation für die Verwirklichung des Ziels
des Beitritts aller Staaten im Nahen Osten zu dem Vertrag ist;

3. fordert diesen Staat auf, dem Vertrag ohne weitere
Verzögerungen beizutreten und Kernwaffen weder zu entwik-
keln, zu erzeugen, zu erproben noch auf andere Weise zu er-
werben, auf den Besitz von Kernwaffen zu verzichten und als
eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme zwischen allen
Staaten der Region und als einen Schritt auf dem Weg zur Fe-
stigung des Friedens und der Sicherheit seine gesamten den Si-
cherungsmaßnahmen nicht unterstellten kerntechnischen An-
lagen den umfassenden Sicherungsmaßnahmen der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation zu unterstellen;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

5. beschließt, den Punkt "Die Gefahr der Verbreitung
von Kernwaffen im Nahen Osten" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/93

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/467, Ziff. 8)251.

60/93. Übereinkommen über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Leiden verursa-
chen oder unterschiedslos wirken können

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/107 vom 3. Dezem-
ber 2004,

mit Befriedigung verweisend auf die Verabschiedung und
das Inkrafttreten des Übereinkommens über das Verbot oder
die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller
Waffen, die übermäßige Verletzungen verursachen oder un-
terschiedslos wirken können252, und seines geänderten Arti-
kels 1253 sowie des Protokolls über nicht entdeckbare Splitter
(Protokoll I)252, des Protokolls über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und ande-
ren Vorrichtungen (Protokoll II)252 und seiner geänderten Fas-
sung254, des Protokolls über das Verbot oder die Beschränkung
des Einsatzes von Brandwaffen (Protokoll III)252 und des Pro-
tokolls über blindmachende Laserwaffen (Protokoll IV)255,

unter Hinweis auf den auf der zweiten Konferenz der Ver-
tragsstaaten zur Überprüfung des Übereinkommens über das
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon-
ventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder
unterschiedslos wirken können, gefassten Beschluss, eine of-
fene Gruppe von Regierungssachverständigen mit zwei geson-
derten Koordinatoren für explosive Kampfmittelrückstände

249 Siehe Resolution 50/245. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1998 II
S. 1210.
250 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I
(NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)), Teil I, Abschnitt "Article VII and
the security of non-nuclear-weapon States", Ziff. 16.

251 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Australien, Belgien, Bo-
livien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Ri-
ca, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Ghana,
Griechenland, Haiti, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada, Ka-
sachstan, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Monaco, Mongolei, Neuseeland, Niederlande, Nor-
wegen, Österreich, Panama, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Re-
publik Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und
Montenegro, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Ti-
mor-Leste, Tschechische Republik, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika und Zypern.
252 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 5: 1980 (Uni-
ted Nations publication, Sales No. E.81.IX.4), Anhang VII. Deutsche
Übersetzung: dBGBl. 1992 II S. 958; LGBl. 1989 Nr. 50; öBGBl.
Nr. 464/1983; AS 1983 1499. 
253 Siehe CCW/CONF.II/2 und Corr.1, Teil II. Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 2004 II S. 1507; LGBl. 2004 Nr. 212; öBGBl. III Nr. 37/2005;
AS 2004 3953.
254 CCW/CONF.I/16 (Part I), Anhang B. Deutsche Übersetzung: dBGBl.
1997 II S. 806; LGBl. 1998 Nr. 155; öBGBl. III Nr. 17/1999; AS 2003
4085.
255 Ebd., Anhang A. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1997 II S. 827;
LGBl. 1998 Nr. 98; öBGBl. III Nr. 17/1999; AS 2003 4087.
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und für Minen, die keine Antipersonenminen sind, einzuset-
zen253,

sowie unter Hinweis auf die Rolle, die das Internationale
Komitee vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des Überein-
kommens und der dazugehörigen Protokolle gespielt hat, und
die besonderen Anstrengungen begrüßend, die verschiedene
internationale, nichtstaatliche und andere Organisationen un-
ternehmen, um das Bewusstsein für die humanitären Folgen
explosiver Kampfmittelrückstände zu schärfen,

1. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, alles zu tun, um möglichst bald Vertragsparteien des
Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßi-
ge Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können252,
und der dazugehörigen Protokolle in ihren geänderten Fassun-
gen zu werden, damit diesen Rechtsinstrumenten bald mög-
lichst viele Staaten beitreten und schließlich alle Staaten Ver-
tragsparteien dieser Rechtsinstrumente werden; 

2. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens
auf, soweit nicht bereits geschehen, ihre Zustimmung zum
Ausdruck zu bringen, durch die Protokolle zu dem Überein-
kommen und die Änderung gebunden zu sein, die den Gel-
tungsbereich des Übereinkommens und der dazugehörigen
Protokolle auf bewaffnete Konflikte ausdehnt, die keinen in-
ternationalen Charakter haben;

3. begrüßt mit Befriedigung die Verabschiedung des
Protokolls über explosive Kampfmittelrückstände (Proto-
koll V)256 auf der am 27. und 28. November 2003 in Genf ab-
gehaltenen Tagung der Vertragsstaaten des Übereinkommens
und fordert die Vertragsstaaten auf, ihre Zustimmung zum
Ausdruck zu bringen, durch das Protokoll gebunden zu sein,
und dem Verwahrer diese Zustimmung möglichst bald zu no-
tifizieren;

4. nimmt Kenntnis von dem auf der Tagung der Ver-
tragsstaaten gefassten Beschluss, dass die Arbeitsgruppe für
Minen, die keine Antipersonenminen sind, ihre Tätigkeit im
Jahr 2005 fortsetzen wird, mit dem Auftrag, alle seit der Ein-
setzung der Gruppe von Regierungssachverständigen unter-
breiteten Vorschläge über Minen, die keine Antipersonenmi-
nen sind, zu prüfen und Treffen von Militärsachverständigen
durchzuführen, um sich beraten zu lassen, mit dem Ziel, zu die-
ser Frage geeignete Empfehlungen zur Vorlage an die nächste
Tagung der Vertragsstaaten auszuarbeiten257;

5. nimmt außerdem Kenntnis von dem auf der Tagung
der Vertragsstaaten gefassten Beschluss, dass die Arbeitsgrup-
pe für explosive Kampfmittelrückstände ihre Tätigkeit im Jahr
2005 fortsetzen wird, mit dem Auftrag, die Anwendung der be-
stehenden Grundsätze des humanitären Völkerrechts weiter zu
prüfen, so auch unter Mitwirkung von Rechtssachverständi-
gen, und auf allseits offener Grundlage, mit besonderem
Schwerpunkt auf Treffen von militärischen und technischen
Sachverständigen, weiter zu untersuchen, welche Präventiv-

maßnahmen ergriffen werden können, um die Konstruktion
bestimmter Arten von Munition, einschließlich Submunition,
zu verbessern, mit dem Ziel, das humanitäre Risiko, dass aus
dieser Munition explosive Kampfmittelrückstände werden, so
weit wie möglich zu verringern258;

6. nimmt ferner Kenntnis von dem auf der Tagung der
Vertragsstaaten gefassten Beschluss, dass der designierte Vor-
sitzende auch weiterhin zwischen den Tagungen Konsultatio-
nen über Möglichkeiten zur Förderung der Einhaltung des
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle führen
soll, unter Berücksichtigung der unterbreiteten Vorschläge259;

7. bekundet ihre Unterstützung für die von der Gruppe
von Regierungssachverständigen geleistete Arbeit und legt
dem designierten Vorsitzenden und der Gruppe nahe, ihre
Aufgaben im Einklang mit dem für das Jahr 2005 erteilten
Auftrag durchzuführen, mit dem Ziel, zur Vorlage an die Ta-
gung der Vertragsstaaten am 24. und 25. November 2005 ge-
eignete Empfehlungen über Minen, die keine Antipersonen-
minen sind, auszuarbeiten, und über die Arbeit im Hinblick auf
die Einhaltung sowie über die Anwendung der bestehenden
Grundsätze des humanitären Völkerrechts und mögliche tech-
nische Präventivmaßnahmen, die das Risiko, dass aus Muni-
tion explosive Kampfmittelrückstände werden, so weit wie
möglich verringern, Bericht zu erstatten;

8. verweist auf den auf der zweiten Konferenz der Ver-
tragsstaaten zur Überprüfung des Übereinkommens über das
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon-
ventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder
unterschiedslos wirken können, gefassten Beschluss, späte-
stens im Jahr 2006 eine weitere Konferenz einzuberufen253, er-
sucht darum, dass diese Konferenz im November 2006 in Genf
abgehalten wird und dass ihr so viele Vorbereitungstagungen
vorausgehen, wie die Vertragsstaaten für notwendig erach-
ten260, und ersucht außerdem die Tagung der Vertragsstaaten
am 24. und 25. November 2005, einen endgültigen Beschluss
in dieser Frage zu fassen;

9. stellt fest, dass auf der dritten Überprüfungskonfe-
renz im Einklang mit Artikel 8 des Übereinkommens etwaige
Vorschläge für Änderungen des Übereinkommens oder der da-
zugehörigen Protokolle sowie für Zusatzprotokolle in Bezug
auf andere Kategorien konventioneller Waffen, die durch die
bestehenden Protokolle zu dem Übereinkommen nicht erfasst
sind, geprüft werden können;

10. ersucht die dritte Überprüfungskonferenz und ihre
Vorbereitungstagungen, alles zu tun, um die weltweite Gel-
tung des Übereinkommens in seiner geänderten Fassung und
aller dazugehörigen Protokolle zu fördern, einschließlich
durch die Abhaltung regionaler Konferenzen und Seminare; 

11. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Unter-
stützung und die erforderlichen Dienste, einschließlich Kurz-

256 Siehe CCW/MSP/2003/3, Anhang II. Deutsche Übersetzung: dBGBl.
2005 II S. 122. 
257 Siehe CCW/MSP/2004/2 und Corr.1, Ziff. 26.

258 Ebd., Ziff. 25.
259 Ebd., Ziff. 27. 
260 In Übereinstimmung mit dem Entwurf des Programmhaushaltsplans
für den Zweijahreszeitraum 2006-2007: Einzelplan II, Politische Ange-
legenheiten (Kap. 4, Abrüstung) (A/60/6 (sect. 4)), Ziff. 4.25 a) iii) a.
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protokollen, für die Tagung der Vertragsstaaten am 24. und
25. November 2005 sowie für die mögliche Weiterführung der
Arbeit nach der Tagung, sofern die Vertragsstaaten dies für an-
gebracht halten, und auch für die dritte Überprüfungskonfe-
renz und ihre Vorbereitungstagungen zur Verfügung zu stel-
len260;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seiner Ei-
genschaft als Verwahrer des Übereinkommens und der dazu-
gehörigen Protokolle die Generalversammlung auch weiterhin
regelmäßig auf elektronischem Wege über Ratifikationen und
Annahmen des Übereinkommens, seines geänderten Arti-
kels 1253 und der dazugehörigen Protokolle beziehungsweise
Beitritte zu denselben zu unterrichten;

13. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon-
ventioneller Waffen, die übermäßige Verletzungen verursa-
chen oder unterschiedslos wirken können" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/94
Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/468, Ziff. 7)261.

60/94. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in
der Mittelmeerregion

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem
Thema, namentlich die Resolution 59/108 vom 3. Dezember
2004,

erneut erklärend, dass die Festigung und Förderung des
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der Mit-
telmeerregion in erster Linie Sache der Mittelmeerländer ist,

eingedenk aller früheren Erklärungen und Verpflichtungen
sowie aller Initiativen, die von den Anrainerstaaten bei den
jüngsten Gipfeltreffen, Ministertreffen und in verschiedenen
Foren betreffend die Frage der Mittelmeerregion ergriffen
wurden,

in Anbetracht dessen, dass die Sicherheit im Mittelmeer-
raum unteilbar ist und dass eine stärkere Zusammenarbeit zwi-
schen den Mittelmeerländern, die auf die Förderung der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker der Region
gerichtet ist, wesentlich zu Stabilität, Frieden und Sicherheit in
der Region beitragen wird,

sowie in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mit-
telmeerländer und ihrer Entschlossenheit, den Prozess des

Dialogs und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem Ziel,
die in der Mittelmeerregion bestehenden Probleme zu lösen
und die Ursachen von Spannungen und die sich daraus erge-
bende Bedrohung von Frieden und Sicherheit zu beseitigen,
sowie ihres zunehmenden Bewusstseins der Notwendigkeit
weiterer gemeinsamer Bemühungen zur Stärkung der wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen und umweltbezogenen Zu-
sammenarbeit in der Region,

ferner in Anbetracht dessen, dass positive Entwicklungen
in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, im Maghreb und
im Nahen Osten, die Aussichten auf eine engere, alle Bereiche
umfassende Zusammenarbeit zwischen den europäischen
Ländern und den Mittelmeerländern verbessern können,

erneut erklärend, dass alle Staaten gehalten sind, zur Sta-
bilität und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen, und
dass sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen der
Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen262 zu achten,

Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im Na-
hen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rahmen
für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Region vor-
geben sollten,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltenden
Spannungen und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten in
Teilen des Mittelmeerraums, die die Bemühungen um die Fe-
stigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region be-
hindern,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs263,

1. erklärt erneut, dass die Sicherheit im Mittelmeer-
raum eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem Welt-
frieden und der internationalen Sicherheit verbunden ist;

2. bringt ihre Befriedigung über die von den Mittel-
meerländern auch weiterhin unternommenen Bemühungen
zum Ausdruck, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursachen
in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauerhafter,
mit friedlichen Mitteln herbeigeführter Lösungen der in der
Region fortbestehenden Probleme beizutragen und somit den
Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen und die
Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit
aller Mittelmeerländer und das Recht der Völker auf Selbstbe-
stimmung zu achten, und fordert deshalb die uneingeschränkte
Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmischung, der Nicht-
intervention, der Nichtanwendung und Nichtandrohung von
Gewalt und der Unzulässigkeit des gewaltsamen Gebietser-
werbs im Einklang mit der Charta und den einschlägigen Re-
solutionen der Vereinten Nationen;

261 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Ägypten, Algerien, Andorra, Belgien,
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich,
Georgien, Griechenland, Irland, Italien, Jordanien, Kroatien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Marokko, Monaco, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Sambia, San Marino, Schweden,
Serbien und Montenegro, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Ungarn, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland und Zypern.

262 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
263 A/60/118.
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